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(2) Die näheren Bestimmungen über die Buchführung 
erläßt die oberste Landesbehörde. Sie kann weitere Be
stimmungen für die Führung des Gewerbebetriebs er
lassen, insbesondere auch über die an die persönlichen 
Eigenschaften der Inhaber, Stellvertreter und Ange
stellten zu stellenden Anforderungen, über die Zuläs
sigkeit von Anpreisungen, über die Art der Firmen
bezeichnung und über die polizeiliche Kontrolle des 
Gewerbebetriebs.

§ 1
(1) Die oberste Landesbehörde kann im Wege von 

Ausführungsbestimmungen Ausnahmen von den Vor
schriften des § 6 zulassen, wenn ein wirtschaftliches 
Bedürfnis vorliegt.

(2) Die von der obersten Landesbehörde bestimmten 
Stellen können im Einzelfall Ausnahmen von den glei
chen Vorschriften zulassen.

§ 8
Die von der obersten Landesbehörde bestimmte Be

hörde kann den Gewerbebetrieb schließen und seine 
Fortsetzung verhindern, wenn der Betrieb ohne Erlaub
nis geführt oder die Erlaubnis erloschen oder gemäß 
§ 4 zurückgenommen ist. Sie kann ferner in den Fällen 
des § 4 Abs. 2 den Gewerbebetrieb vorläufig schließen. 
In diesem Falle hat sie, soweit sie nicht selbst über die 
Zurücknahme der Erlaubnis zu befinden hat, unverzüg
lich bei der gemäß § 3 zuständigen Behörde die Zu
rücknahme der Erlaubnis zu beantragen. Diese Behörde 
hat über die vorläufige Schließung vorab zu entschei
den.


